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Gesetz- und Verordnungsblatt

Neubekanntmachung
des

Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes (ThürKJHAG)
Vom 7. September 1998

Aufgrund des Artikels 2 des Ersten Thüringer Gesetzes zur Än-
derung des Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes vom
23. Juli 1998 (GVBl. S. 245) wird nachstehend der Wortlaut des
Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes vom
12. Januar 1993 (GVBl. S. 45), wie er sich aus
1. Artikel 9 des Thüringer Haushaltssicherungsgesetzes 1997

vom 16. Dezember 1996 (GVBl. S. 315) und

2. dem Ersten Thüringer Gesetz zur Änderung des Kinder- und
Jugendhilfe- Ausführungsgesetzes vom 23. Juli 1998 (GVBl.
S. 245)

ergibt, in der vom 31. Juli 1998 an geltenden Fassung bekannt
gemacht.

Erfurt, den 7. September 1998
Der Präsident des Landtags

Dr. Pietzsch

Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz
(ThürKJHAG)

Erster Abschnitt
Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe

§ 1
Jugendamt

Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind die Landkreise
und kreisfreien Städte. Sie nehmen diese Aufgabe im eigenen
Wirkungskreis wahr. Die Aufgaben des örtlichen Trägers wer-
den durch das Jugendamt wahrgenommen.

§ 2
Satzung des Jugendamtes

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe regelt durch
Satzung insbesondere
1. den Umfang des Beschlussrechts des Jugendhilfeausschus-

ses,
2. die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfe-

ausschusses,
3. die Anhörung des Jugendhilfeausschusses vor Beschlüssen

der Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe,
4. den Umfang des Antragsrechts des Jugendhilfeausschusses

an die Vertretungskörperschaft,
5. die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, in denen neben dem

Jugendamt die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe

sowie die Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind, und
deren Beteiligung an der Jugendhilfeplanung.

§ 3
Jugendhilfeausschuss

(1) Der Jugendhilfeausschuss ist ein beschließender Ausschuss
im Sinne der Thüringer Kommunalordnung.

(2) Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit er nicht durch Be-
schluss die Öffentlichkeit ausschließt oder das den Vorsitz füh-
rende Mitglied zu einer nichtöffentlichen Sitzung einberuft, weil
das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte Interessen einzelner
Personen oder schutzbedürftiger Gruppen einer öffentlichen Ver-
handlung der zur Beratung anstehenden Tagesordnungspunkte
entgegenstehen. Der Ausschlussgrund ist in dem Beschluss oder
der Einladung zu nennen.

(3) Der Jugendhilfeausschuss kann zu einzelnen Verhandlungs-
gegenständen Sachverständige und Betroffene, insbesondere jun-
ge Menschen, an seinen Beratungen beteiligen. Zur Vorberei-
tung seiner Beratungen kann er Unterausschüsse bilden.

(4) Die den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz führenden
Mitglieder werden von den stimmberechtigten Mitgliedern aus
ihrer Mitte gewählt. Das den Vorsitz oder das den stellvertreten-
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Legende:

PD Polizeidirektion
PI Polizeiinspektion
PSt Polizeistation
PIZD Polizeiinspektion Zentrale Dienste
VPI Verkehrspolizeiinspektion
APS Autobahnpolizeistation
KPI Kriminalpolizeiinspektion
KPS Kriminalpolizeistation
BAB Bundesautobahn
AS Autobahnanschlussstelle

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 5. August 1998

Der Innenminister

Richard Dewes

Thüringer Verordnung
über die Fischereibeiräte und Fischereiberater (ThürFBBrVO)

Vom 22. Juli 1998

Aufgrund des § 46 Abs. 4 und des § 47 Abs. 2 Satz 3 des Thü-
ringer Fischereigesetzes (ThürFischG) vom 22. Oktober 1992
(GVBl. S. 515), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 19. Dezember 1995 (GVBl. S. 415), verordnet das Mini-
sterium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt:

Erster Abschnitt
Fischereibeiräte

§ 1
Zusammensetzung und Berufung der Fischereibeiräte

(1) Der Landesfischereibeirat bei der obersten Fischereibehörde
und der Fischereibeirat bei der oberen Fischereibehörde beste-
hen jeweils aus zwölf Mitgliedern. Der Fischereibeirat bei der
unteren Fischereibehörde besteht aus fünf Mitgliedern.

(2) Dem Fischereibeirat nach Absatz 1 Satz 1 gehören jeweils
an:
1. zur Vertretung der Fischereiberechtigten

a) ein Mitglied, das Inhaber des Fischereirechts eines Ei-
genfischereibezirks ist,

b) ein Mitglied, das Inhaber eines Fischereirechts an einem
gemeinschaftlichen Fischereibezirk ist,

2. ein Mitglied als Vertreter der Fischzüchter und Teichwirte,
3. ein Mitglied als Vertreter der Berufsfischerei,
4. drei Mitglieder als Vertreter der Angelfischerei,
5. je ein Mitglied als Vertreter der Land- und Forstwirtschaft,

der Fischereiwissenschaft und des Veterinärwesens,
6. ein Mitglied als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände,
7. ein Mitglied als Vertreter der nach § 29 Abs. 4 des Bundes-

naturschutzgesetzes (BNatSchG) anerkannten Verbände.

(3) Dem Fischereibeirat nach Absatz 1 Satz 2 gehören an:
1. ein Mitglied als Vertreter der Fischereiberechtigten der Ei-

genfischereibezirke,
2. ein Mitglied als Vertreter der Fischereigenossenschaften,
3. ein Mitglied als Vertreter der Berufsfischerei,
4. ein Mitglied als Vertreter der Angelfischerei,
5. ein Mitglied als Vertreter der nach § 29 Abs. 4 BNatSchG

anerkannten Verbände.

(4) Die Mitglieder werden von der Fischereibehörde, bei wel-
cher der Fischereibeirat gebildet wird, auf die Dauer von fünf
Jahren berufen. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu beru-
fen.

(5) Die Berufung erfolgt mit Ausnahme des Vertreters der Fi-
schereiwissenschaft auf Vorschlag. Das Vorschlagsrecht nach in-
terner Abstimmung haben:
1. für die Vertreter der Fischereiberechtigten der Gemeinde- und

Städtebund Thüringen und der Thüringer Waldbesitzerver-
band e. V.,

2. für die Fischzüchter und Teichwirte die Berufsvereinigung,
3. für die Berufs- und Angelfischerei die zuständigen Fische-

reiverbände,
4. für die Land- und Forstwirtschaft der Thüringer Bauernver-

band im Benehmen mit dem Verband unabhängiger und priva-
ter Bauern und Landeigentümer,

5. für den Vertreter des Veterinärwesens das für das Veterinär-
wesen zuständige Ministerium,

6. für den Vertreter der kommunalen Spitzenverbände die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Thürin-
gens und

7. für den Vertreter des Naturschutzes die nach § 29 Abs. 4
BNatSchG anerkannten Verbände.

(6) Der Vorschlag erfolgt nach Aufforderung durch die Fische-
reibehörde, bei der der Fischereibeirat zu bilden ist. Liegt inner-
halb einer Frist von vier Wochen nach der Aufforderung kein
Vorschlag vor, so beruft die jeweilige Fischereibehörde die feh-
lenden Mitglieder unmittelbar.

§ 2
Mitgliedschaft

(l) Mitglied eines Fischereibeirats kann nur werden, wer seine
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts in Thüringen hat. Dies
gilt nicht für die Vertreter der Fischereiwissenschaft.

(2) Die nach § 1 Abs. 5 Vorschlagsberechtigten stellen sicher,
daß die vorgeschlagenen Personen über die erforderliche Sach-
kunde auf den Gebieten der Fischerei, der Fischereibiologie, der
Limnologie, der Biologie, des Naturschutzes oder der Fischge-
sundheit verfügen.
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(3) Die Vertreter der Berufs- und Angelfischerei müssen Inhaber
eines gültigen Fischereischeins, die Vertreter der Land- und Forst-
wirtschaft Inhaber oder Pächter eines Fischereibezirks oder In-
haber eines Fischereirechts oder einer Fischzucht oder Inhaber
eines gültigen Fischereischeins sein.

(4) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in mehreren Fischereibei-
räten ist unzulässig; die stellvertretenden Mitglieder stehen inso-
weit den Mitgliedern gleich.

§ 3
Beendigung der Amtszeit

(1) Die Amtszeit eines Mitglieds endet:
1. mit Ablauf der Amtsdauer (§ 1 Abs. 4 Satz 1),
2. durch Niederlegung des Amtes,
3. durch Abberufung oder
4. wenn die Bedingung des § 2 Abs. 1 Satz 1 nicht mehr erfüllt

ist.

(2) Nach Ablauf der Amtsdauer (§ 1 Abs. 4 Satz 1) führen die
Fischereibeiräte ihre Geschäfte bis zum ersten Zusammentreten
der neu gebildeten Fischereibeiräte weiter.

(3) Ein Mitglied kann von seinem Amt abberufen werden, wenn
seine Berufung nicht zulässig war oder nicht mehr zulässig ist
oder es seinen Pflichten nicht nachkommt.

(4) Für die Berufung eines Nachfolgers des vor dem Ablauf der
Amtsdauer ausgeschiedenen Mitglieds gelten die Bestimmun-
gen über die Zusammensetzung und Berufung nach § 1.

Zweiter Abschnitt
Fischereiberater

§ 4
Berufung der Fischereiberater

(1) Die Berufung des Fischereiberaters und seines Stellvertre-
ters erfolgt durch die untere Fischereibehörde (§ 47 Abs. 1
Satz 1 ThürFischG).

(2) Vor der Berufung können der unteren Fischereibehörde von
den Fischereiorganisationen (Fischereiverbände und Fischerei-
vereine) geeignete Personen vorgeschlagen werden, die einen
gültigen Fischereischein besitzen und bereit sind, das Amt des
Fischereiberaters zu übernehmen.

(3) Einigen sich die Fischereiorganisationen nicht auf eine Per-
son oder schließt sich die untere Fischereibehörde dem Vorschlag
nicht an, so benennt die untere Fischereibehörde eine ihr geeig-
net erscheinende Person, die einen gültigen Fischereischein be-
sitzt und bereit ist, das Amt zu übernehmen. Sie gibt den Fische-
reiorganisationen Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Nach Ein-
gang der Stellungnahmen trifft die untere Fischereibehörde ihre
endgültige Entscheidung.

§ 5
Aufgaben des Fischereiberaters

Der Fischereiberater muß nach § 47 Abs. 2 Satz 1 ThürFischG
insbesondere gehört werden bei:

1. Fragen der Hege und vor dem Aussetzen von Fischen zur
Erhaltung eines dem Gewässer angemessenen Fischbestan-
des (§ 2 ThürFischG);

2. Festsetzung der Höchstzahl der Fischereierlaubnisscheine
sowie Beschränkungen der Fangerlaubnis auf bestimmte
Fischarten, Fangmengen oder Fangmittel (§ 14 Abs. 2 Thür-
FischG);

3. Regelung des Betretungsrechts (§ 16 Abs. 2 und 3 Thür-
FischG);

4. Abrundung von Eigenfischereibezirken (§ 20 ThürFischG).

§ 6
Stellung des Fischereiberaters

(1) Der Fischereiberater ist ständiger Berater der unteren Fische-
reibehörde. Er ist nicht Bediensteter der Fischereibehörde.

(2) Der Fischereiberater ist zur unparteiischen und gewissenhaf-
ten Ausübung seiner Tätigkeit und zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

(3) Dem Fischereiberater wird von der unteren Fischereibehörde
ein Ausweis nach dem Muster der Anlage zu dieser Verordnung
ausgestellt. Nach Beendigung der Tätigkeit des Fischereiberaters
(§ 47 Abs. 1 ThürFischG) ist dieser Ausweis von der ausstellen-
den Behörde einzuziehen.

Dritter Abschnitt
Aufwandsentschädigungen, Schlußbestimmungen

§ 7
Aufwandsentschädigungen

(1) Die Fischereibeiratsmitglieder und Fischereiberater erhalten
als Ersatz der ihnen bei der Durchführung von genehmigten Rei-
sen entstehenden notwendigen Auslagen auf Antrag Auslagener-
satz nach der niedrigsten Reisekostenstufe des Thüringer Reise-
kostengesetzes vom 10. März 1994 (GVBl. S. 265) in der jeweils
geltenden Fassung.

(2) Zur Abgeltung der sonstigen Aufwendungen und des Zeit-
aufwands erhalten die Fischereiberater von der zuständigen un-
teren Fischereibehörde eine monatliche Pauschalaufwandsent-
schädigung in Höhe von 100 Deutsche Mark. Wird das Amt des
Fischereiberaters länger als einen Monat nicht ausgeübt, entfällt
die Aufwandsentschädigung für den entsprechenden Zeitraum.
Dem stellvertretenden Fischereiberater steht die Aufwandsent-
schädigung für die Zeit der Wahrnehmung der Geschäfte des Fi-
schereiberaters zu. Für die Berechnung der tageweisen Entschä-
digung ist der Monat mit 30 Tagen anzusetzen.

§ 8
Fischereibeirat

Als Fischereibeirat im Sinne dieser Verordnung gelten der Lan-
desfischereibeirat sowie der Fischereibeirat bei der oberen und
die Fischereibeiräte bei den unteren Fischereibehörden.
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§ 9
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung gel-
ten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Thüringer Verordnung über die Fischerei-

beiräte und Fischereiberater vom 30. Mai 1994 (GVBl. S. 762)
außer Kraft.

Erfurt, den 22. Juli 1998

Der Minister für Landwirtschaft,
Naturschutz und Umwelt

Dr. Volker Sklenar

Anlage

Ausweis für Fischereiberater/in

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten

des Staatsvertrags zwischen
dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thüringen

über die Zusammenarbeit in Fragen der Raumordnung und Landesplanung
Vom 7. September 1998

Aufgrund § 2 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zu dem Staatsver-
trag zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Freistaat Thürin-
gen über die Zusammenarbeit in Fragen der Raumordnung und

Landesplanung vom 4. Februar 1998 (GVBl. S. 9) wird hiermit
bekannt gemacht, dass der Staatsvertrag gemäß seinem Artikel 10
am 28. Juli 1998 in Kraft getreten ist.

Erfurt, den 7. September 1998
Der Präsident des Landtags

Dr. Pietzsch

Freistaat Thüringen
Ausweis für Fischereiberater/in

(nur gültig in Verbindung mit amtlichem Personalausweis)

Herr
..............................................................................................................................................................................
Frau (Vor- und Zuname)        (Beruf)

geb. am: .......................................................................... in: ...............................................................................

wohnhaft in:..........................................................................................................................................................
(Ort, Straße, Hausnummer)

ist als Fischereiberater/in

der unteren Fischereibehörde/en ..........................................................................................................................

gemäß § 47 des Thüringer Fischereigesetzes (ThürFischG) vom 22. Oktober 1992 (GVBl. S. 515), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 1995 (GVBl. S. 415)

für die Zeit vom .....................................................bis ................................................................................ tätig.

........................................................................................den ...............................................................................

..............................................................................................................................................................................
(Dienststempel) (Unterschrift)

(Größe DIN A6 quer)




